
  

Verurteilte hat Recht auf Resozialisierung

Identifizierender Bericht Jahre nach der Mordtat nicht
zulässig

Eine Boulevardzeitung berichtet unter der Überschrift „Er macht der Satanistin das
Leben zur Hölle“ über die Verurteilung von Ali M. (36). Dieser hatte Manuela R. mit
Briefen terrorisiert und wurde vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe von vier Monaten
verurteilt. Manuela R. war einige Jahre zuvor wegen Mordes zu 13 Jahren Haft
verurteilt worden. Seither befindet sie sich in einer Psychiatrie, wie die Zeitung
berichtet. Illustriert ist der Beitrag mit drei Fotos. Eines zeigt den verurteilten
Briefschreiber, ein zweites Manuela R. als - laut Bildtext - „Satansbraut“ bezeichnet
und das dritte die Frau, wie sie zum heutigen Zeitpunkt aussieht. Die Bilder sind nicht
verfremdet. Manuela R. wendet sich an den Deutschen Presserat. Nach ihrer
Auffassung sind die Bezeichnungen „Satanistin“ und „Satansbraut“ diffamierend
und bringen sie mehr als fünf Jahre nach der Verurteilung in direkter Weise mit dem
damaligen Delikt in Verbindung. Sie habe sich öffentlich im Rahmen einer
Fernsehsendung von der satanischen Szene losgesagt. Das berichtete seinerzeit
auch die Zeitung. Es gebe – so Manuela R. – keinen Grund, über sie zu berichten
und die damalige Tat erneut zu erwähnen. Zwar sei der juristische Vorgang des
Verfahrens gegen Ali M. von ihr initiiert worden, aber deshalb noch lange nicht
Gegenstand des öffentlichen Interesses. Manuela R. sieht Ziffer 8
(Persönlichkeitsrechte) des Pressekodex verletzt und ihr Resozialisierungsinteresse
nicht berücksichtigt. Die Rechtsabteilung der Zeitung steht auf dem Standpunkt, die
Redaktion habe über ein öffentliches Strafgerichtsverfahren zulässig berichtet. Es
gebe einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Verfahren gegen Ali M.
und der Straftat des gemeinschaftlichen Mordes des Ehepaares R., das mit 15 bzw.
13 Jahren Haft bestraft worden sei. Vor diesem Hintergrund habe es im öffentlichen
Informationsinteresse gelegen, über die Vorgeschichte des Falles zu berichten. Das
öffentliche Informationsinteresse überwiege gegenüber den Persönlichkeitsrechten
der Beschwerdeführerin. Dies gelte auch für das von der Frau reklamierte
Resozialisierungsinteresse. In einem Fernsehbeitrag habe sich Manuela R.
persönlich und nicht anonymisiert in die Öffentlichkeit begeben, wodurch auch kein
Anonymisierungsinteresse im Rahmen der Resozialisierung bestehe. (2007)

Die Zeitung hat gegen die Persönlichkeitsrechte der Beschwerdeführerin verstoßen.
Der Presserat spricht eine Missbilligung aus. Sechs Jahre nach der von der Frau
begangenen Straftat wird der Fall erneut dargestellt, und zwar mit zwei Fotos und
Nennung des vollständigen Namens. Richtlinie 8.3: „…müssen im Interesse der
Resozialisierung bei der Berichterstattung im Anschluss an ein Strafverfahren in der
Regel Namensnennung und Abbildung unterblieben, es sei denn, ein neues Ereignis



schafft einen direkten Bezug zu dem früheren Vorgang.“ Die Redaktion kann sich
heute nicht mehr darauf berufen, dass es sich um einen spektakulären Mordfall
handelt, der eine identifizierende Berichterstattung rechtfertigt. Die Verurteilte ist
keine relative Person der Zeitgeschichte mehr. Die psychisch kranke Frau hat ein
Recht auf Resozialisierung. Ihre Persönlichkeitsrechte sind bei der aktuellen
Berichterstattung höher zu bewerten, als das Interesse der Öffentlichkeit an den
Hintergründen um die Verurteilung des Briefschreibers. Anders als im Fall der TV-
Sendung hat sich die Frau diesmal nicht von sich aus an die Öffentlichkeit gewandt.
(BK2-270/07)

Aktenzeichen:BK2-270/07
Veröffentlicht am: 01.01.2007
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: Missbilligung 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

